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Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae, Lycaenidae und Hesperiidae 2022 

(Lepidoptera, Papilionoidea) 
von 

JÜRGEN HENSLE, MICHAEL SEIZMAIR & PETER V. KÜPPERS 

Auf Grundlage der von KÜPPERS (2021) vorgebrachten "Kritische Faktenanalyse zum Wanderfalterkonzept" 
möchten wir die Gliederung der Wanderfalter neu einteilen. 
"Eine Einteilung oder Gliederung hat stets etwas Starres an sich. Die Dynamik und die Vielfalt des Lebens 

kann deshalb nur in bestimmten Zügen erfaßt werden", so EITSCHBERGER et al. (1991) im damaligen Mitarbeits
Aufruf zur Wanderfalterforschung. Das ist völlig richtig. Einteilungen entsprechen aber nun einmal dem 
menschlichen "Schubladendenken": Wir möchten zuordnen und in ein starres System pressen, was von Natur 
aus gleitende Übergänge hat. Ein starres System kann deswegen nur mängelbehaftet sein. Daher greift KÜPPERS 
in seiner „Faktenanalyse" die Bemerkung der Autoren in EITSCHBERGER et al. (1991) ,,Über die Zuordnung ein
zelner Arten zu einer anderen Gruppe werden künftige Forschungsarbeiten entscheiden." auf, um die Sammel
gruppe IV, welche die wanderverdächtigen Arten, die Arealerweiterer und die beobachtenswerten Arten um
fasst, neu zu bewerten. Diese Einteilung, fand sich ursprünglich so schon bei EITSCHBERGER & STEINIGER 
(1973). Zu den "wanderverdächtigen Arten" zählten 1991 - ,,Arten, die innerhalb ihres Verbreitungsgebiets ge
richtete Wanderflüge unternehmen" ... [Einzelne Individuen können darüberhinaus in entfernten, atypischen 
Gebieten angetroffen werden ("Irrgäste").]" Das trifft so z.B. auf N antiopa (LINNAEUS, 1758) absolut nicht zu, 
denn diese Art ist bekannt dafür, daß sie in Jahren mit starker Vermehrung in Osteuropa zuweilen in großen 
Schwärmen bis Irland fliegt, also weit über das heutige, dauernd besiedelte Verbreitungsgebiet hinaus. Dieses 
Wanderverhalten passte hingegen sehr gut zu der Definition des Binnenwanderers 2. Ordnung, wie er noch bei 
EITSCHBERGER & STEINIGER (1973) existierte: "Arten, die innerhalb ihres Verbreitungsgebietes gerichtete Wan
derflüge unternehmen, jedoch darüber hinaus mehr oder weniger häufig und mehr oder weniger tief in Gebiete 
vorstoßen, in denen sie nicht bodenständig werden können.", wobei die Unmöglichkeit im neu besiedelten Zu
wanderungsgebiet dauerhaft bodenständig zu werden zwar auf N antiopa (L.) zutrifft, aber auf z. B. N xantho
melas (ESPER [1781]) bereits nicht mehr. N xanthomelas (EsP.) ist bekanntlich mittlerweile in Deutschland an 
verschiedenen Orten bodenständig geworden. Diese Art wäre somit als „Arealerweiterer" zu werten, der aus ei
nem (nach der alten Definition von 1973) Binnenwanderer 2. Ordnung „hervorgegangen" ist. Ebenso in diese 
„Mischgruppe", bei der unser Schubladendenken versagt, zählt z. B. Pieris mannii (MAYER, 1851). Nun muß 
aber nicht jeder Arealerweiterer ein Binnenwanderer sein. Ein Wanderfalter wandert gerichtet, also in eine in et
wa gleichbleibende Himmelsrichtung. Um sein ursprünglich besiedeltes Areal zu erweitern, muß ein Falter hin
gegen nicht gerichtet wandern. Hierzu genügt es vollauf, daß ein befruchtetes Weibchen suchend umherfliegt, 
sein Habitat verlässt und in einem zuvor unbesiedelten Gebiet Eier ablegt. Können die Nachkommen in diesem 
neu besiedelten Gebiet bodenständig werden, hat die Art ihr Areal erweitert. Ein gutes Beispiel hierfür ist Apa
tura iris (LINNAEUS, 1758). Diese Art hat sich in den letzten Jahrzehnten von Dänemark aus nach Schweden 
ausgebreitet und dabei ein recht großes Areal neu besiedelt. Als gerichtet wandernder Binnenwanderer ist A. iris 
(L.) bislang aber nicht aufgefallen. Sie ist also ein nicht-wandernder Arealerweiterer. 
Die Sammelgruppe IV sollte in der bisherigen Form nicht mehr bestehen bleiben, sondern gänzlich durch den 
Begriff „Dismigranten" (=,,Beobachtenswerte Arten") ersetzt werden, zum einen, da sie die Gruppe der „Wan
derverdächtigen Arten" automatisch mit einschließt, zum anderen, weil sich mit höchster Wahrscheinlichkeit 
keine Eumigranten/Paramigranten darunter befinden. 
Der Begriff „Arealerweiterer" sollte als Gruppenbezeichnung gänzlich gestrichen werden und nur im Zusam
menhang mit dem Verhalten einer Art verwendet werden, die das Phänomen der Arealerweiterung deutlich er
kennen lässt. Handelt es sich dabei um eine als Wanderfalter bereits bekannte Art, so verbleibt sie innerhalb der 
jeweiligen Gruppe zu der diese Art gezählt wird. Dies wäre z.B. der Fall, wenn ein Binnenwanderer 2. Ordnung 
in ein bislang von dieser Art unbesiedeltes Areal vorstößt und dort (wider Erwarten) eine stabile Population eta
bliert. 
Auch der Begriff „Irrgäste"sollte entweder vermieden oder zumindest in Anführungszeichen gesetzt werden, zu
mindest so lange, bis eine Ursachenklärung eine plausible Erklärung für diese Verirrung liefert. 
Wir unterteilen die Wanderfalter daher wie folgt neu: 

I. Eumigration
Eumigranten = Saisonwanderer 1. Ordnung 
Definition: Arten, [oder zumindest Teile der Gesamtpopulation (z.B. Vanessa cardui (LINNAEUS, 1758))] die all
jährlich zu bestimmten Zeiten ihr Brutgebiet verlassen und andere feststehende Zielgebiete (Saisonareal) aufsu
chen, um dort Nachkommen zu erzeugen. Die Nachkommen ziehen teilweise weiter, andere, oder auch deren 
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